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Gesetzentwurf der landesregierung 

Zweites Gesetz 'zur Änderung des Meldegesefzes NRW 

. A. Problem 

Das Meldewesen unte"rlag bis 31. August 2006 der Rahmengesetzgebung nach Artl·· 
kel 75 Absatz 1 Nummer 5 des Grundgesetzes. Durch das Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes vom 28.' August 2006 (8GBI. ( S. 2034) wurde das Melde~esen aus 
der Rahmengesetzgebung in .die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes nach 
Artikel 73 Absatz 1. Nummer 3 des Grundgesetzes Obernommen. 
Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens vom 3. Mal 2013 (8GBI. I S. 
1084), zuletzt· geändert durch Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Fortentwick
"Jung des Meldewesens vom 20. Noveh'!ber ~014 (8GBI. I S. 1738), hat der Bund die
se 'Gesetzgebungskompetenz a,usgefOllt und das bisher geltende Mekferechtsrah- . 
mengesetz aus dem Jahre 1980 mit den·wesentlichen Inhalten der.Landesmeldege
setze in einem Bundesmeldegesetz zusammengeführt. 
Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesen sind sowohl die Rechtseinheit 
im Meldewesen als auch. bundesweit- und unmittelbar geltende Vorschriften tur die 
BOrgerinnen und BOrger sowie tor die mit dem Vollzug des Meldere.chts befassten 
Behörden geschaffen worden. 
Das Bundesrneidegesetz tritt am.1. November 2015. In Kraft. mit Ausnahme der §§ 
55 bis 57, die aufgrund des Geaetzes zur Änderung des Gesetzes zur Fortentwick
lung des Meldewesens vom 20. November 2014 (BGBI. I S. "1738) bereits am 26. : 
November 2014 in Kraft getreten sind. Das vorzeitige Inkrafttreten der §§55 bis 57 
des Bundesrneidegesetzes erlaubt es den Ländern, schon vor dem, 1. November 
2015 Ihre Landesmeldegesetze Im Rahmen der ihnen zustehenden Kompetf)nzen zu 
erlassen: Die bisher bestehenden Landesmeldegesetze sind ab dem 1. November 
2015 an die neue Rechtslage anzupassen. 

B. Lösung 

Das Meldegesetz NRW In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 
-1997(GV. NRW .. S. 332, ber. 386), das zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765) geändert wurde, Ist mit Wirkung zum 1. Novem
ber2015 Im Rahmen der den Ländern zustehenden Regelungsbefugnisse anzupas
sen. Gleichzeitig sind die Rechtsverordnungsermächtigungen vorzeitig In Kraft zu 
setzens damit schon vor dem 1. November 2015 die erforderlichen Rechtsverordnun
gen erfassen werden können. 



fQr Inneres 

Die kommunale Selbstverwaltung' wird durch die· Landesrege!ungen nicht tangiert. 
Durch die verpflichtende Nutzung des vorausgefüllten Meldescheins (VAMS) entste
hen flnai;lzielle Entlastungen der Kommunen in erheblichem Umfang. Der VAMS 
dient der elektronischen Übermittiung der vOi'handenen Daten von der bisherigen 
Meldebehörde in das Meideregister nunmehr zuständigen Meldebehörde. Dies 
vermeldet Fehler bei der Erfassung der Daten und ,reduziert den zeitlichen AuJ\'\fand 

der Vorgangsbearbe!tung. wiederum fiJhrt zu einer geringeren 
lastung. 
E!ne 
betriebenen. 
Kommunen landesweit, 



. . . . . . 

und Pflege der Systeme. Schriftliche Anfragen von Behörden und öffentliohen Stellen . 
werden auf ein Minimum reduziert. 
Finanzielle Probleme sind nicht zu erwarten. Die Kosten fOr den Betrieb des Melde
portals Behörden trägt das Land. Oie. Kommunen sihd bereits an das Portal ange
schlossen. Ihnen entstehen insoweit keine zusätzllohen Kosten • 

. G. F,lnanzleUe Auswirkungen a~f die Unternehmen und die priv~ten Haushalte 

FOr Unternehmungen sind keine Belastungen ersiohtlioh. 
FOr BUrgerr die Im Zuge des weiteren Fortschreitens der E-Government .. Anwendun
gen die Bequemlichkeiten der elektronischen Anmeldung' in Anspruoh nehmen möoh
ten, werden gewisse'Kosten tUr die prlvf:lte Hardwf:lre anfallen, die fOr eine elektron i- ' 
sohe Signatur erforderlich Ist. . 

H. Geschlechterdifferenzferte Betra~htung der Auswirkungen des Gesetzes 

Der Gesetzentwurf regelt hauptsächliCh die Befugnisse und Pflichten der Kommunen 
in meldereohtlicher Hlnsioht. Soweit er sich an Personen rlchtef, ist die g~schlechter
differenzierte Betrachtungsweise beachtet worden. Die Verpflichtungen aus dem Ge
setz gelten fUr die Geschlechter gleichermaßen unälassen keinen Raum fOr eine 

'" unterschiedliche Behandlung durch die Kommunen oder andere Stellen. 

l~ Befristung . 

. . 
Der Bundesgesetzgeber hat das' Meldewesen In großen Teilen geregelt und die Län
der In nur geringem Ausmaße zu eigenen Regelungen ermächtigt. Dennoch ist'ein 
eigenes Landesmeldegesetz von grundlegender Bedeutungl weil in diesem Gesetz 
die landesspezIfischen DatenübermittlungeIl und die Umsetzung des Bundesmeide
gesetzes geregelt werden müssen. Ohne ein eigenes Landemeldegesetz können 
eine Vielmhl von zurzeit stattfindenden DatenUbermittiungen nicht mehr erfolgen. 
Das abzuändernde Meldegesetz NRW hatte sich In der Praxl~ als erfolgreich ~rwie
sen. Eine Befristung erscheint unter diesem 'Gesichtspunkt nicht sinnvoll. 
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1. Die inhaltsübersicht Wird wie folgt 

"Inhaltsübersicht 

§ 1 Me!debehörden 
§ 2 Speicherung und Nutzung von Daten 
§ 3 Anbieten von Daten an Archive 
§ 4 Datenilbermitt!ung an öffentliche Stellen 
§ 5 an öffen'1Bch-recl1mche 
§ 6 VorausgeftWtel" Meldeschein 
§ 7 Verfahren 
§8 
§ 9 OrdmlJlngsw~drigkeiten 
§, ,410 
§"!1 

hiermit 



vom 

§ a § 2 undwle 

:2 
Spaicher\\..mg II,.mo1 Nub:rung von 

April (GV. NRVV. worden 
Mitwirkung ErfOilung von Aufgaben dem ",6Eletz 

Nutzung von \Nonnraum für das Land Nordrnein-Westfalen, 
3. Daten Zelten im Reichsarbeitsdienst, Wehrmacht oder in· 
Kriegsgefangenschaft für' die Geltendmachung VOll Rentenansprüchen als 
Nachweis für die Einwonnerin oder den Einwohner, soweit diese Daten bei 
Meldebehörde vor Inkrafttreten dieses gespeichert gewesen sind. 

,(2) Die Meldebehörde darf, auch gegen Kostenerstattung, unter den 
Voraussetzungen des § 46 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes die dort genannten 
Daten für die Versendung von Einladungen oder anderen Unterlagen an aie 
Betroffenen nutzen, wenn zur Erreichung mit der Gruppenauskunft 
beabsichtigten genügt und VI/eltergabe an Dritte nicht erforderlich " 

4 6 werden aufgehoben. 

,Abschnittes 2 wird 

§12 § 3 und 

2 



§3 

1 Oie 

1 § \liiird § 4 und folgt ",öt""",,,,·'O'· 

4 
Datenüi'?ermiUhmg an andereöffel1tHche 

CI) Das fnr inneres zuständige (Vlinisterium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
regelmäßige DatenUbermittiul1gen nach § 36 Absatz 1 des Bundesmeidegesetzes an 
andere öffentliche Stellen unter Angabe von zu 
(2) die Kreise Aufgaben wahrnehmen, auch kreisfreien zu 
erfüllen dUlfen die Meldebehörden der kreisangehörlgen Gemeinden unter 

1 und 2 des genannten . 
in § Absatz aufgeführten 

" 

3 



14, §5 8 

Das "".""",,,,""" 
Meidebehörden für 

Landes unterstehen, und für elle 
~it~e~deportal Behörden, 

zum 
Meldebehörden 

zuhalten, sofern 
eröffnet werden könnte. 

den It·t'\~·n",jcj<:,i,>rl·" 

an' das Meldeportai 
automatisierten 

das Meldeperta! ,",n.,,,, .. ,',,,,,., 

§8 
Me!deregisterauskunft in besonderen Fällen 

(1) Im Zusammenhang mit Volksbegehren lind Volksentscheiden 
Btirgerentscheiden dürfen AuskUnfte nach Maßgabe des § 

!C!ege~~et2~es den Parteien, Antragstellern, Wählergruppen um::!.anderen 
Trägem lJonWahlvorschlägen, Einzeibewerbem, werden, 
dürfen vom 

bis zum Abi81uf 

auf 
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(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit fOrPersonen eine Auskunftssperre besteht. Der 
Empfänger oder die Empfängerin darf die DateR nur tor den Zweck verarbeiten, zu 
dessen Erf0Jlungsie Ihm Ubermitteft wurden. . 
(3) Die Betroffenen haben das Recht, der. Weitergabe. ihrer Daten nach Absatz 1. zu 
widersprechen. Auf das Widerspruchsrecht ist bei der Anmeldung sowie mindestens 
einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen; dabei können fOr die 
AusObung des Widerspruchsrechts angemessene Fristen gesetzt werden. CI 

15. Die §§ 33 bis 35 werden aufgehoben. . . 

16. Die überschrift des Abschnittes 5 wird gestriohen. 

17. § 36·Wird. aufgehoben. 

18. § 37 wird § 9 und wie folgt geändert: 

. a} Die Überschrift wird wie folgt gefasst: '-

,,§ 9 
Ordnungswidrigkeiten" 

b) Die Absätze 1 .bis 3 werden aufgehoben. 

19. Die Überschrift des Abschnittes 6 . wird gestrichen. 

20. Nach § 9 wird folgender § 10 eingefOgt: 

,,§ 10 
Verordnungsermächtigungen 

Das fOr Inneres zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. Form und Inhalt der Meldescheine tor die Meldungen nach § 17. Absatz 1 
und 2 Satz 1, der einfachen Mefdebeschelnigung nach § 18 Absatz 1, der . 
Meldebe.stätlgung nach § 24' Absatz 2 und de~ besonderen Meldescheine 
nach § 30 Absatz 1 und 3 des Bundesmeldegesetzes zu b.estimmen sowie 
festzulegen, wer nach § 30 Absatz.4 Satz 2 des Bundesrneidegesetzes . 
Einsicht In diese Unterlagen nehmen darf, 
2. den Uber den § 42 des Bundesmeldegesetzes hinausgehenden 
Datenkatalog der an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu 
Obermittelnden Daten sowie das Verfahren zu regeln, wobei Anlass "und 
Zweck der Übermittlung, die Datenempfänger, die zu Obermittelnden Daten 
und ihre Form festzulegen sind, 
3. die übermittlung weiterer Dat~n und Hinweise nach § 38 Absatz 5 des 
Bundesmeldegesetzes zuzulassen,' wobei Anlass und Zweck der 

5 



hinsichtlich 
<i 

:( 

Folgeänden,mgen 

(1) In § 16 Absatz 2 Satz 3 

werden \fVörter 

in der Fassung der 
zuletzt durch Artikel 

2) geändert worden ist, 
"",,,g':&.1 

1 084} in der Jeweils 



vom 

Wörter ,,§ 4 1-'.O~iloHZ 

Bekanntmachung vom '! 
der ,jeweils geltenden 

(7) !n § 23 1 a vom '! 1. Il~~;>'I'>IT\!t)I'>~ 

. NRW, 2008 8), das durch Artike! 7 vom 14. Februar 
NRW. 97) geändert worden werden Wörter' 16 Abs. 1 
Me!degesetzes fOr das Land Nordrheii1~Westfalen" durch die Wörter ,,§ 21 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes vom Mai 2013 (8GBL I 8. 1084) In der Jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt 
(8) !n § 1 i Absatz:2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes für Land Nordrhein-
Westfalen vom . Oktober 'I (GV. NRW. 712), das zuletzt durch Gesetz vorn . 
1 Dezember 2011 (GV: NRW, s. 687) geändert worden ist, werden Jeweils die 
Wtlrter 16 Abs, i des Meldegesetzes NW" durch Wörter ,,$ 21 Absatz 1 
Bundesmeldegesetzes vom Mai 2013 (8GBL I 1084) in der jeweils geltenden 
Fassung" ""~''''Ln 

A!'Wcei :a: 
~nkr&liftb'eten 

na.Gh 
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Begründung: 

A. Allgemeiner TeU 

-. Das Meldewesen unterlag bis zum 31. August 2006 der Rahmengesetzg.ebung nach 
Artikel 75 Absatz 1 Nummer 5 des Grundgesetzes (GG). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.2006 (BGBI. r 2006, 2034) wurde das 
MeldewesEm aus der Rahmengesetzgebung in die ausschließliche Gesetzgebung 
des Bundes nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 3 des Grundgesetzes Obernommen. 
Mit ·dem Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens vom 3. Mai 2013 (BGBI. S.-
1084), zuletzt geändert durch· Gesetz zur Änderung. des Gesetzes zur 
Fortentwicklung- des Meldewesens vom 20. Novetnber2014 (BGBI. I. S. 1738), hat 
der Bund diese Gesetzgebuf'!gskompetenz ausgefOIlt und das bisher geltende 
Melderechtsrahmengesetz aus dem Jahre 1980 mit den Landesmeldegesetzen in 
einem Bundesmeldegesetz zusammengeführt. Es sind sowohrdie Rechtseinheit im 
Meldewesen sowie bundesweit und unmittelbar geltende Vorschriften fOr die 
80rgerinnen und BOrger sowie fOr die mit -dem Vollzug des Melderechts befassten 
Behörden geschaffen worden. 

Der Bund hat mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens vom 3. Mai 
2013 von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht; das Gesetz wird am 
1. November 2015 in Kraft treten. Durch das Gesetz zur Änderung des. Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Meldewesens.vom 20. November 2014 wurden die §§ 55 bis 57 
des Bundesmeldegesetzes, die unter anderem die Ermächtigungen der Länder zur 
Regelungsbefugnis enthalten, vorzeitig in Kraft gesetzt. Der Landesgesetzgeber 
kann insoweit schon vor dem lnkrafttreten des Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Meldewesens tätig werden. Er darf dabei die ihm zustehenden Regelungsbefugnisse 
nicht überschreiten. .. 

Der Gesetzentwurf berOcksichtigt dies, indem er die künftigen Regelungsbefugnisse 
des Bundesmeldegesetzes beachtet. . 

Die Anpassung der melderechtlIchen Vorschriften an die ab-dem 1. November 2015 
bestehende neue Rechtslage im Meldewesen erfordert ein entsprechendes 
Änderungsgesetz. Mit der Anpassung des Gesetzes bleiben die Regelungen 
erhalten, tor die weiterhin Regelungsbefugnisse fUr die Länder bestehen, und diese 
werden redaktionell angepasst. Hierzu· gehören insbesondere die Regelung zur 
Speicherung weiterer Daten und die Regelungen zum Meldeportal Behörden. Für die 

. Mehrzahl der im Meldegesetz fOr das .Land Nordrhein-Westfalen bisher enthaltenen 
Regelungen ist mit dem Inkrafttreten . des Bundesmeldegesetzes keine 
lande~uechtliQhe Regelungsbefugnis mehr gegeben. . 

Das Änderungsgesetz tritt zeitgleich mit dem .ßundesmeldegesetz am 1. November 
2015 in Kraft. Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass im Land 
Nordrhein*Westfalen zum angegebenen Zeitpunkt ein Meldegesetz~besteht, dass der 
neuen Rechtslage entspricht. Lediglich die Verordnungsermächtigungen treten frOher 
in Kraft, damit der Landesgesetzgeber die erforderlichen Anpassungen in 

8 



folgenden 
IIm~IClle!:.ies,e!ze3 NRW duwh Vorschriften 

§ 1 Meldebehörden 

§2. 

§7 
Schutlwürdigelnteressen der h",j(l"nlrf"HH'" 

Person 

§8 

die 

Person 

§9 

Rechte der betroffenen Person Rechte des Betroffenen 

§9 
------~--------;-----~----------------------~--------_4 

§ 10 

Auskunft an die Betroffenen 

§ 10 

Berichtigung 

§11 
löscnung und 

Ergänzung von Daten 

von Daten 

von Daten durch Archive 

Auskunft an die betroffene Person 

§ 12 

Berichtigung Ergänzung VOil Daten 

§13 
Aufbewahrung von Daten 

§ 14 

vcm Hlnwelsen 

von Daten an A.n::hlve 

9 
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§ 15 § 20 

Begriff der Wohnung' BegrIff der Wohnung 

§16 § 21 

MehrereWohnungen Mehrere Wohnungen 
§22 

Bestimmung der Hauptwohnung 

§ 17 §23 

E~fQllung der allgemeil')en Meldepflicht Erfünung der allgemeinen Meldepflicht 
§ 18 §24 

Datenerhebung; Meldeschein Datenerhebung, MeIdebestätigung 
§ 18 

" Meidebescheinigung 
§ 19 §25 

AuskunftspflIcht des Meldepflichtigen MltwJrkungspfJ!chten der meldepflichtigen 
Person 

§20 §19 

Auskunftsrecht und Auskunftspflicht des Mitwirkung des Wohnungsgebers . 
Wohnungsgebers 
§22 §28 

Binnenschiffer und Seeleute Besondere Meldeptlichten tür Binnenschiffer 
und Seeleute 

§ 23 §26 

Befreiung von der Meldepflicht Befreiung von der Meldepflicht 
, §.24 §26 

, Beziehen einer Gemeinschaftsunterkunft Befreiung von der Meldepflicht 
§25 §27 

Abweichende Regelung Ausnahmen von der Meldepflicht 
§ 26 §29 

Beherbergungsstätten 8esondere~MeldepfJichten In Beherbergungs-

stätten 
§27 

Meldescheine fUr Beherbergungsstätten §30 

Besondere Meldescheine für ,Beherbergungsstätten 
§31 

Nutzungsbeschränkungen 

§ 28 §32 

Krankenhäuser Besondere Meldepflicht in Krankenhäusern, 
Helmen und ähnlichen Einrichtungen 

§ 29 §31 

Nutzungsbeschränkungen Nutzungsbeschräl1kungen 
§30 §33 

DatenUbermittlung zwischen den 
Meldebehörden ' Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden 

10 
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§31 §34 " 

Datenübermittlung an andere Behörden Datenübermittlung an andere öffentliche 

oder sonstige öffentliche Stellen; Stellen 

Datenweitergabe §35 

DatenObermittlung an ausländische Stellen 
§37 

Datenweitergabe 
§41 

Zweckbindung übermittelter Daten und Hin-
weise 

§32 §42 

DatenObermittlung an öffentlich-rechtliche Datenübermittlung ar:t öffentlich-rechtliche 
RelIgionsgesellschaften Religionsgese[Jschaften 
§33 §43 

Datenübermittlung an den Suchdienst DatenObermittlung an den Suchdienst 
§34 §44 

Meideregisterauskunft Einfache Melderegisterauskunft 
§45 

erweiterte Melderegisterauskunft 
§46 
Gruppenauskunft 
§47 

Zweckbindung der Melderegisterauskunft 
§48 

Meideregisterauskunft fOr öffentllch~rechtllche 
Rundfunkanstalten 
§49 

Automatisierte Meldereglsterauskurift 
§Sl 

Auskunftssperren 
§52 

Bedillgter Sperrvermerk 
§35 §50 

Melderegisterauskunft In besonderen Fällen Melderegisterauskunft in besonderen Fällen 
§36 Keine Regelung 
Straftaten 
§37 §54 

Bußgeldvorschriften BußgeldvorschrIften 

Die den Ländern aufgrund des Bundesmeldegesetzes zustehenden 
Regelungsbefugnisse und die ~rforderlichkeit, diese wahrzunehmen, werden aus" 
folgender Gegenüberstellung ersichtlich "(Tabelle 2): 

11 



VCHl'l 

landesrecht 

Durch landeHedll~ kann bestimmt 
dass \Ion Fr1-"'1"lli!"'~~\f""Y~"'iu',,,~ 

und weitere Daten 
IVleldeschein ",rt,,,,,r,,,,,", IN,arden duffen, 

§ 30 Absatz 4 Satz '2 

Enthä~t 

bestimmen, 
Landesrecht zu 

Meldescheine 
ihrer Aufgaben 

sind. 

Datenübermitthmgen an andere öffentliche 

Stellen, die ohne Ersuchen in allgemein 
bestimmten Fällen regelmäßig wiederkehrend 

durchgeführt werde~ (regelmäßIge 

OatenübermlUiung), sind zulässig, soweit dies 

durch Bundes- oder landesrecht bestimmt ist, In 
dem Anlass und Zweck der Übermittlung, der 

und die zu übermitteinden Daten 

dem besonderen nach § 30 it\bsatz 2. 

Nummer 1 4 tlild 6 bis 7 SMG erhoben 
werden ~:Hirfel1, 

Die Regelung 

sind die 

Verweistmg auf § 34 Absatz 4. Satz 1 Nummer 1 bis 

5 und 9 bis 11 ßMG erfasst. 

Anpassung der "'''li'''' ", .. m Regelung erforderUcl1. 
Das Min!sterium für Inneres und 

Kommurmles soU- wie schon bisher in § 31 MG 

NRW· ermächtigt werden, durch 

Rechtsverordl1ung regelmäßige 

DarenUberrnittiungen Im Sinne \Ion § 36 Absatz 

BMG zuzulassen. 

Inneres l.md Kommunales 

, 11'2, 



" .. rn~mt:IPn sind) 

die durch landesrecht daw best~mmt 

oder bel den MO;;ldehehörden :w 

Absätzen 

Die 

landesrecht zu bestimrnende K",ii('jn,l~ifI'" 

§ 55 Absatz. 2. 

Durch lal'il'desrecht 

zur ErWilung ihrer 
ins 42 genannten Daten (ibermiüeU wepden 
di.lrl'€ib1. 

§55 3 

Durch landesrecht können dle Einrichtung, die 

, führung und die Aufgaben von zentralen 

Meidedatenbestänclen geregelt werden. in diesem 
Fali gelten die §§ 4, 5, 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 
sowie 
die §§ 7, 8,9, 11und 40 entsprechend. 

§ 55 Absatz 4 
Durch landesrecht kann das Muster für die 
Meldungen nach § 17 Absatz 1 und 2 Satz 1, der 
einfachen Meldebescheloigung nach § 18 Absatz 
1, der Meldebestätigung nach § 24 Absatz 2 und 
der bescmcleren Me!descheine nach § 30 Absatz 1 

dass der 

frm;~d';iciG.r ~i\lIl'>'t't'l"'\n durch Gesetz die 

§ 39 

durch 

dIe der Datenal.:m~f. nach 

:3 IaMG erfolgen so'wle Näheres 

Ul hestimmen, 

"'''"'',;;,i'I'lt'i"t werden, oluwch Recbtsven::mlnllliJg 

Daten 

Nordrhein-WesHaien hat sich gegen die 

EinfGhrung eines Melderegisters 
entschieden. 

Das hier eingerichtete Meldeportai Behörden als 
zentrale Stelle dient den Kommunen ledIglich ais 
Transportmittel im Rahmen. der 

Melclereglsterauskunftsertellung. 
Regelung erforderlich. 

Das Ministerium für inneres und Kommunales 
soU ermächtigt werden, Form und der 

Meldescheine nach §§ 17 Absatz 1, 18 Absatz 1, 
24 Absatz. :2 und 30 Absi:ltz l' durch 

zu: bestimmen. 

Inneres lind Kommur12lies soli 

3!3MG 



v(;rn 5 

GegenlJbersteUung, 
Vorschriften 

Regeltmgsbefugnisse durch 
Ministeriums zu regeln, folgt 

wie er im Meldewesen Landes besteht 
bestehenden Ermächtigungen zum von Rechtsverordnungen 

zur Regelung melderechtlicher Sachverhalte wird durch die im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Verordnungsermächtigungen nicht . 
Für die Regelungen im Meldegesetz NRW zum Verfahren des automatisierten Abrufs 
durch Behö'rden hinsichUichdes Meldeportals Behörden· finden sich im 
Bundemeldegesetz weder entsprechende Regelungen noch ausdrückliche 
Ermächtigung landesrechUiche Regelungen Zl,( erlassen. 
Die Berechtigung Landes NRV\f, das Verfahren des Meldeportals Behörden zu 
regeln, ergibt sich aus der VerlNaltungshoheit der länder gemäß den Artikeln und 

lOOi6Setl,es. Danach regeln die länder das Verwaitllngsverfahren, 
aus § 3 zu jeder 

Verbindungsnetz 
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bisherigen Meldebehörde in das Melderegister der nunmehr zuständigen 
Meldebehörde. Dies vermeidet Fehler bel der Erfassung der Daten und reduziert den 
zeitlichen Aufwand· bei. der Vorgangsbearbeitung .. Dies wiederum fUhrt zu einer 
geringeren Personalbelastung. Die technischen Erfordernisse" zur Nutzung des 
VAMS sind in den Kommunen vorhanden, weil die Kommunen diese Technik bereits 
fUrdas bisher scfionanzuwendende ROokmeldeverfahren nutzen. 
Eine weitere Entlastung der Kommunen liegt in dem durch das Land errichteten und 
betriebenen Meldeportal Behörden. Das Portal ermöglicht einerseits den Kommunen 
landesweit, und im weiteren Ausbau bundesweit, MeJdereg.isterauskUnfte 
automatisiert von anderen Kommunen kostenfrei zu erhalten. Anderseits fUhrt der 
verbindliche Anschluss aller Meldebehörden in Nordrhein-Westfaten an das 
Meldeportal tor Behörden dazu, dass Anfragen aller Behörden und öffentlichen 
Stellen bundesweit nur Ober eine :z:entrale' Stelle bedient werden. Das Meldeportal 
Behörden entlastet die Kommunen von der Notwendigkeit, einer Vielzahl von 
Behörden und öffentlichen Stellen direkt den automatisierten· Abruf von Meldedaten 
ermöglichen zu mUSsen. Dies fUhrt letztlich zu reduzierten Aufwänden in der 
Administration und Pflege der Systeme. Schriftliche Anfragen von Behörden und 
öffentlichen Stellen werden auf ein Minimum reduziert. 

Zusammenfassend entsprechen die Paragraphen des neuen Meldegesetzes 
bisherigen Regelungen wie folgt: 

Neues Meldegesetz NRW I Bisherige Regelung In MG NRW I 
MeldOOVNRW 
§ 1 MGNRW: 

§ 1 MeldebehÖfden Regelung wie bisher 
§ 2 Speicherung und Nutzung·von Daten § 2 Absatz 2 MG NRW 

§ 3 Anbieten von Daten an Archive §12 MG NRW 
§ 4 DatenUbermittiung an andere §31 MGNRW· 
öffentliche Stellen 
§ 5 DatenObermittlung an öffentllchw §32MG NRW 
reohtllche Religionsgesellschaften 
§ 6 VorausgefUllter Meldeschein· VAMS: neue Regelul')g' 

Kosten; keine 
§ 7 Verfahren des automatisierten Abrufs § 2 Absätze 1 und 3 MeldDOV NRW 
durch Behörden 

§ 8 MelderegisterauskUnfte in besonderen § 35 Absatz 2 MG NRW 
. Fällen , 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten § 37 Absatz 4~G NRW 

• 
§ 10 Verordnungsermächtigungen § 3.1 Absatz 5 MG NRW hinsichtlich der 

DatenUbermittlung, ansonsten neu 

§11 Verwaltungsvorschriften §38MG NRW 
. 
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Die generelle Ermächtigung des Landes zur' Regelung des Verfahrens des 
automatisierten Abrufs ergibt sich aus den §§ 39 Absatz 3 und 55 Absatz 8 des 
BundesrneIdegesetzes. ' ' , 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 

. DielnhaltsUb~rsicht musste'dem neuen Text des Gesetzes angepasst werden. 

, Zu Nummer 2 

Die überschrift musste a.ufgehoben werden, weil das geänderte Gesetz wesentlich 
weniger §§ enthält und eine Untergliederung deshalb nicht mehr sinnvoll ist. 

Zu Nummer 3 

Die Aufgaben der MeldebehOrden, die bisher in § 2 Meldegesetz NRW aufgeHstet 
waren, sindktlnftig in § 2 Bundesmeldegesetz geregelt. FOr das Land besteht kOnftig 
keine Regelungsbefugnis mehr, so dass § 2 Meld~gesetz NRW aufzuheben ist. 

Zu Nummer 4 (§ 2 Speicherung und Nutzung von Daten) 

Die Regelung enthält ,die Befugnis fUr die Meldebehörden aus § 55 Absatz 1 des 
Bundesrneidegesetzes llberdie in § 3 des Bundesmeldegesetzes' aufgeführten 
Daten hinaus, die aufgeführten Daten im Me.lderegister zu erheben, zu v~rarbeiten 
und zu nutzen. Hierbej handelt es sich um Daten, die zur Erfllllung von Aufgab~n der 
Meldebehörden benötigt werd~n und die auch nach jetziger Rechtslage (vgl. § 3 
Absatz 2 Nr. 7 bis 9 des Meldegesetzes NRW) im Melderegister gespeichert werden. 
Gestrichen wurde die bisherige Regelung des § 3 Absatz 2 Nr. 5 des Meldegesetzes 
NRW. Mit der Novellierung des Personenstandsgesetzes wurde die Anlegung des 
Familienbuches abgeschafft, so dass seit dem '1. Januar 2009 keine FamilienbUcher 
mehr angelegt werden. 
Die Bestimmung des Absatzes 2 entspriCht dem Regelungsgehalt des bisherigen § 
34 Absatz 4 des Meldegesetzes NRW und stellt lediglich ein Minus im Verhältnis zur 
Beauskunftung an die anfragende Person Im Rahmen einer Gruppenauskunft ,dar. 
Der Eingriff in das informationeile Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ist auf 
diese Weise geringer, da der Anfragend~ keine Daten erhält. 

Zu Nummer 5 
16 
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FOr die. bisher in. den §§ 4 bis 6 des Mel<!legesetzes NRWenthaltenen Regelungen 
besteht zukUnftig keine Regelungsbefugnis tor das ·Lafld,sle sind fOJgIlch 
aufzUheben. 
Qie in deR §§ 4 bis 6. des Meldegesetzes NRW enthaltenen Regelungen sind im 
Bundesmeldegesetz-enthalten. . 

Zu Nummer 6 

Die Obef$chrift musste auf§$h.c.>ben werden, weil das geirrderte Gesetz wesentlich 
weniger§§enthältund. eJne lJntergl1edetung deshalb nfahtmenr sinnvolI~ ist. 

Zu Nummer 7 

FOr die bisher Jr'l den §§ 7 bis11 des MeJdegesetzes NRW enthaltenen RegeFungen 
besteht zukünftig ketne RegefullgsbefugnisfOr das, Land. sie sind folglich 
aufzuheben. . . 
Die in den.§§ 7 bis 11 des, Metdegesetzes NRW enthaltenen Regelungen sind im 
Bundesmeltllegesetz enthalten. . 

ZU Nummer 8 (Anbieten von Daten an Archive) 

Die 'Regeluflg des Absatzes 1 enthält die Befugnis des Landes die Nchive zu, 
bestimmen, denen Daten ~flzubieten sind. Diese Befugnis folgt aus § 16 Absatz 1 
BMG. . 
Die Regelung des Absatzes 2 ist für die Städte und Gemeinden von besonderer 
Bedeutung_ Für die kommunalen Archive ist die überlieferung von 
Personenangaben, die sich am Jeweiligen Ort aufgehalten haben, von besonderer 
Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um Familienforschung, sondern auch um Fragen 
bei Erbauseinandersetzungen. Die Ermächtigung zur Regelung folgt aus § 16 Absatz 
2 des Bundesmeldegesetzes. -

Absatz 3 regelt. wie zu löschende Daten, die unter § 14 Abs.1 BMG fallen den 
Archiven anzubieten sind. Es handelt sich dabei um Daten zum FamilIenbezug.; Das 
sind Eltern"Kind-Relationen aus den Stammdatensätzen, die den' Archiven 
angeboten werden, wenn sie nach den meiderechtUchen Vorschriften aus den 
Stammdatensätzen ~u lös~hen sind .. 

Zu Nummer 9 

Die überschrift musste aUfgehoben werden, weU das geänderte Gesetz wesentlich 
weniger §§ enthält und eine Untergliederung deshalb nicht mehr sinnvoll ist. 

. FOr die bisher in den §§ 13 bis 29 des Meldegesetzes NRW enthaltenen Regelungen 
besteht zukünftig keine Regelungsbefugnis fOr das Land. sie sind folglich 
aufzuheben. 
Die inden§§ 13 bis 29 des Meldegesetzes NRW enthaltenen Regelungen sind im 
Bundesmeldegesetz enthalten. 
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Nummer 12 an 

Die ermächtigt durch 
Rechtsverordmliilg den Umfang der landesintemen DatenilbermlaJung 

ZiUl bestimn1en, zu ü!bermitte!n 
allS § 5. § 1 

Nummer 13 (DatenübermlUlung an 

Regelung zur Stelle, die Daten 
empfangenden stelle ausreichende Maßnahmen zum Datenschutz getroffen wurden, 
entspricht ·dem bisherigen § Absatz 4 des Meldegesetzes NRW. Die 
Gesetzgebungskompetenz des Landes ergibt aus § Absatz 5 des 
Bundesmeldegesetzes, 

Nummer 14 

zu § 6 (VorausgemmerMeldeschein) 
Die Vorschrift verpflichtet die Meldebehördell, vorausgefüllten Me!deschein zu 

Dabei handelt es um ein Verfahren zur 
Meidedaten durch die neue Me!debehörde bei 
während Anmeldung. erneute 
'führt zu Erleichterungen für die anmeldende 
dient zugleich Fehlerquellen 
zu verhindern. Verbesserung 

im Rahmen 
\Iverden. 
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, . ' 

Von der Möglichkeit der Nutzung des vorau$geftillten Meldescheins machen die 
Kommunen In Nordrhein-Westfalen in zunehmendem Maße Gebrauch. Die Mehrzahl 
der Kommunen ist bereits in der Lage, den vorausgefllilten Meldeschein -einzusetzen. 
Es hafsich gezeigt, dass diese Verfahrens.regelung das Meldeverfahren wesentlich 
beschleunigt und zu einer nicht unerheblichen Entlastung der Meldebehörden"führt. 
Eine landesweite Nulzungjst deshalb sinnvoll. 
Die Gesetzgebungskompetenz ergibt ,sich aus den Artikeln 83 und 8,4 des 
Grundgesetzes. 

zu § 7 (Verfahrendes automatisierten Abrufs durbh Behörden) 

Die Verpflicht!:lng der Meldebehörden nach§ 39 Absatz 3 des 
'Bundesrneidegesetzes, Daten Ober das Internet oder aber das Verbindungsnetz des 
Bundes oder der Länder fOr einen Abruf durch Sicherheitsbehörden oder andere . 
durch Bun<;les-,. oder Landesrecht bestimmte öffentliche Stellen zu jeder Zeit bereit zu 
halten, Uberträgt das Meldegesetz NRW, wie in § 39 Absatz 3 des 
Bundesmeldegesetzes vorgesehen, auf die Kommunen, die diese Verpflichtung über 
das Meldeportal Behörden wahrnehmen. Hierzu bedarf es zugleich einer 
Verpflichtung der Meldebehördenzum Anschluss an das Portal. Die Verpflichtung 
zum Anschluss war bisher' in § 2 Absatz 3 der MefdedatenObermlttlungsverordnung 
NRW geregelt. Diese Nutzung'des,Meldeportals Behörden hat zu einer 
Kbstenmihlmlerung gefUhrt, weil Anfragen nur aber eine SteUe erfolgen und 
zeitraubende schrifHiche Beantwortungen von Anfragen entfallen konnten. 

Vordem Hintergrund erwarteter vermehrter Anfragen durch Behörden des Bundes 
und anderer länder werden die Meldebehörden durch den Anschluss an das Portal 
in erheblichem Maße entlastet. 
Der Anschluss an das Meldepörtal Behörden eröffnet den Meldebehörden zugleich 
die Möglichkeit. andere Behörden und öffentliche Stellen.des Bundes und der Länder 
auf die Möglichkeit der Nutzung des Portals zu verweisen. Die Meldebehörden 
Können sich hierdurch von der Übermittlung von Meldedaten auf anderem Weg (z. B. 

, Übersemdung·von Datenträgern, Anschluss an eigene Systeme etc.) entlasten. Der 
Anschluss realisiert zugleich einen erhöhten Datenschutz bel der DatenUbermittlung 
Diese Aufgabe haben die Meldebehörden schon bish~r gemäß § 31 des 
Meldegesetzes NRWwahrgenommen. 

, 
zu § 8 (MelderegisterauskOnfte in besonderen Fällen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 35 Absatz 2 des Meldegesetzes NRW. Sie 
dient lediglich zur KlarsteIlung, da die in § 8 geregelten MelderegisterauskOnfte In 
besonderen Fällen fOr VOlksbegehren, Volksentscheide und BUrgerbegehren unter 
den Begriff der "Abstimmung auf staatlicher und kommunaler Ebene" in § 50 Absatz 
1 des Bundesmeldegesetzes fallen. 

Zu Nummer 15 
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FOr die bisher rn den §§ 33 bis 35 des Meldegesetzes NRW enthaltenen Regelungen 
besteht zukünftig keine Regelungsbefugnis fOr das Land. sie sind folglich 
aufzuheben. 
Die in den §§ 33 bis 35 des Meldegesetzes NRW enthaltenen Regelungen sind im 
Bundesmeldegesetz enthalten. 
Zu Nummer 16 

Die Überschrift musste aufgehoben werden. weil das geänderte Gesetz wesentlich 
weniger Paragraphen enthält und eine Untergliederung deshalb nicht mehr sinnvoll 
ist. ) 

Zu Nummer 17 

FUr die bisher in § 36 des Meldegesetzes NRW enthaltenen Regelüngen besteht 
zukünftig keine Regelungsbefugnfs tor das Land, sie sind folglich aufzu~eben. 
Die in § 36 des Meldegesetzes NRWenthaltenen Regelungen sind im 
Bundesmeld~gesetz enthalt~n. 

Zu Nummer 18 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 37 Absatz 4, des Meldegesetzes NRW und 
enthält die erforderliche Bestimmung -der Mefdebehörde als zm~tändige 
VelWattungsbehörde im Sinne, des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes, Ober 
Ordnungswidrigkeiten. Die Bußgeldvorschriften werden kUnftig durch das 
Bundesmeld~gesetz geregelt. 

Zu Nummer 19 

Die Überschrift musste aufgehoben werden. weil das geänderte Gesetz wesentlich 
weniger §§ enthält und eine Untergliedenmg deshalb nicht mehr sinnvoll ist. 

Zu Nummer 20 (Verordnungsermächtigungen) 
<: 

Die Vorschrift ermächtigt in Nummer 1, das für Inneres zuständige Ministerium, durch 
Rechtsverordnungen Form und Inhalt bestimmter Meldescheine zu regeln. Die 

, Ermächtigung zu dieser Regelung ergibt sich aus § 55 Absatz 4 und § 30 Absatz 3 
des Bundesmeldegesetzes. 
Die Nummer 2 enthält die Ermächtigung des fOr Inneres zuständigen' Ministeriums, 
Ober den in § 42 des Bundesm,eldegesetzes genannten Datenkatalog hinaus weitere 
Daten zur Übermittlung festzulegen. Die Gesetzgebungskompetenz folgt aus § 55 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes. 
Die Nummer 3 enthält die Ermächtigung des 4indes. die Übermittlung weiterer 
Daten und H.inweise Ober die in § 38 Absatz 1 des Bundesmerdegesetzes genannten 
hinaus zu regeln. Die Ermächtigung hierzu folgt aus den § 38 Absatz 5 und § 55 
Absatz 6 des Bundesmeldegesetzes. 
In der Nummer 4 ist die Ermächtigung enthalten, zu regeln. wie das Land das 
Verfahren des automatisierten Abrufs durch Behörden inhaltlich ausgestaltet. 
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vorn 

nur redaldlonelle ,P,nderung 

zu Nummer 

Für die bisher in § 39 des Meldegesetzes NRW enthaltene Regelung besteht 
zukünftig kein Regelungsbedarf mehr. 
Da das neue Meldegesetz NRW nur noch geringfOgige Bestimmungen treffen kann 
erscheint die Beibehaltung einer Berichtspflicht nichtelforderlich zu sein. 

Zu Artike! 2 

2 regelt notwencHge 
VellOrdmmgen. 

in 

ZtJl 

n8ii1:tloser 
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Das vorzeitige Inkrafttreten der Verordnungsermächtigungen erlaubt es dem für 
Inneres zuständigen Ministerium. schon vor dem 1. November 2015 erforderliche 
Verordnungen im Rahmen seiner Kompetenzen zu erlas$en. Die bisher bestehenden 
Verordnungen sind an die veränderte Rechtslage anzupassen. . 
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